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Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers 
 
„Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung“ lautet 
Artikel 65 Satz 1 Grundgesetz (GG). Hieraus wird die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers 
abgeleitet – auch Kanzlerprinzip genannt. 
 
Die Bundesregierung besteht gemäß Artikel 62 GG aus dem Bundeskanzler und den Bundesmi-
nistern, wohingegen die Parlamentarischen Staatssekretäre und Staatsminister nicht dazu gehö-
ren. Zwischen den Mitgliedern der Bundesregierung bestimmt sich die Aufgabenverteilung nach 
insgesamt drei in Artikel 65 GG aufgeführten Prinzipien: Die Richtlinienkompetenz des Bundes-
kanzlers (Satz 1) umschreibt seine Machtstellung in rechtlicher Hinsicht, seine politische Verant-
wortlichkeit innerhalb der Regierung und zusätzlich seine Verantwortlichkeit gegenüber dem Par-
lament. Im Hinblick auf die Tätigkeit der Bundesminister bestimmt das Ressortprinzip (Satz 2) die 
selbstständige Leitung der Geschäftsbereiche („Ressort“) durch die Minister. Zusätzlich ist eine 
Kompetenzzuweisung an die Bundesregierung als Kollegialorgan in Form des Kabinettsprinzips 
formuliert (Satz 3). 
 
Funktional ist die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers als Instrument politischer Führung zu 
verstehen. Richtlinien lassen sich in diesem Sinne umschreiben als Grundsatzbestimmungen 
oder grundlegende politische Entscheidungen, also als die allgemeine politische Ausrichtung des 
Regierungshandelns, die nicht jedes Detail der Regierungspolitik vorgeben. Für ihren Erlass ist 
weder eine Form noch ein besonderes Verfahren vorgesehen. Für die Bundesminister sind sie 
verbindlich, in der Geschäftsordnung der Bundesregierung wird dies ausdrücklich betont und dem 
Bundeskanzler zusätzlich noch die Pflicht auferlegt, auf ihre Durchführung zu achten. Zur Durch-
setzung dienen dem Bundeskanzler vorrangig seine in der Geschäftsordnung der Bundesregie-
rung geregelten Befugnisse. 
 
Der Richtlinienkompetenz ist ferner eine gewisse Organisationsgewalt bei der Regierungsbil-
dung und Schaffung von Ministerien immanent. Diese Kompetenz wird jedoch nicht nur durch koa-
litions- und parteiinterne Zwänge eingeschränkt, sondern auch durch in der Verfassung ausdrück-
lich vorgesehene Ministerien. Wird die Einrichtung eines Ressorts im Grundgesetz vorausgesetzt, 
findet die Organisationsgewalt des Bundeskanzlers dadurch ihre Grenze. Dies kommt in Artikel 
65a GG (Befehls- und Kommandogewalt des Bundesministers der Verteidigung über die Streitkräf-
te im Friedensfall), Artikel 96 Abs. 2 GG (Gerichte im Geschäftsbereich des Bundesjustizminis-
ters), Artikel 112 Satz 1 GG (Erfordernis der Zustimmung des Bundesministers der Finanzen zu  
über- oder außerplanmäßigen Ausgaben) und in Artikel 114 Abs. 1 GG (Rechnungslegung) zum 
Ausdruck. Bei der Ausübung des verfassungsmäßigen Zustimmungsrechts nach Art. 112 Satz 1 
GG unterliegt der Bundesminister der Finanzen keinem Weisungsrecht des Bundeskanzlers. Auch 
kann die Verweigerung der Zustimmung nicht durch eine Richtlinie oder einen Kabinettsbeschluss 
übergangen werden. 
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Bei grundsätzlichen oder besonders bedeutsamen Themen kann die Richtlinienkompetenz auch 
eine Einzelweisung des Bundeskanzlers gegenüber einem Minister umfassen. Dies kann zu einem 
Spannungsverhältnis gegenüber dem Ressortprinzip führen, das jedem Minister ausreichend 
Freiraum zur eigenverantwortlichen Führung seines Geschäftsbereichs einräumt. Bei einem Streit 
darüber, ob eine Einzelweisung des Bundeskanzlers noch von dessen Richtlinienkompetenz ge-
deckt ist oder bereits einen Eingriff in die eigenverantwortliche Leitung des Geschäftsbereichs dar-
stellt und dadurch das Ressortprinzip verletzt wird, könnte zwar im Wege des Organstreitverfah-
rens das Bundesverfassungsgericht angerufen werden (Artikel 93 Abs. 1 Nr. 1 GG). Hierbei dürfte 
es sich jedoch nur um eine theoretische Möglichkeit handeln, hat doch der Bundeskanzler jederzeit 
die Möglichkeit, einen Bundesminister gemäß Artikel 64 Abs. 1 GG dem Bundespräsidenten zur 
Entlassung vorzuschlagen. Einem solchen Vorschlag des Bundeskanzlers hat der Bundespräsi-
dent zu entsprechen. 
 
 
Das Verhältnis zwischen Richtlinienkompetenz und Kabinettsprinzip ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bundeskanzler einerseits die Richtlinien der Politik bestimmt, andererseits aber 
in allen Fällen, die Kabinettsbeschlüsse vorsehen, an die Mehrheitsentscheidungen gebunden ist 
und sogar überstimmt werden kann. Nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung fasst diese 
ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Lediglich bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Bundeskanzlers. Seine Führung des Kabinetts ist verfahrensrechtlicher Natur, indem er bei-
spielsweise die Tagesordnungen der Kabinettssitzungen bestimmt. Unter Hinweis auf seine Richt-
linienbefugnis kann er zwar auf den Inhalt von Kabinettsvorlagen Einfluss nehmen oder sogar Vor-
lagen verhindern, ein bereits gefasster Kollegialbeschluss kann jedoch nicht durch Richtlinienent-
scheidung aufgehoben werden. Die Fülle von Kompetenzzuweisungen an die Bundesregierung in 
der Verfassung (z. B. im Gesetzgebungsverfahren: Artikel 76 Abs. 1 und 77 Abs. 2 GG, haushalts-
rechtliche Beschlüsse: Artikel 110, 113, 114 GG) kann insofern als Beschränkung der Richtlinien-
kompetenz wirken. Diese Zuweisungen sind zwingend und können auch nicht durch die Richtli-
nienkompetenz des Bundeskanzlers außer Kraft gesetzt werden. 
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